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Beschlussvorlage 
 
 
zur Behandlung im: Gemeinderat  
  
Vorberatung im: Sozialausschuss 
  
  
 
Betreff: Bezuschussung des Vereins Casa KiTaNa e. V.  
  
Bezug: Vorlage 1/2008; Vorlage 1b/2008; Vorlage 257/2004 
Anlagen: 2 Bezeichnung:  

Anlage 1: Antrag des Vereins auf Aufnahme in die örtliche Bedarfsplanung  
Anlage 2: Satzung des Vereins 

 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Der Verein Casa KiTaNa e. V. erhält für sein Angebot an Plätzen der Kindertagesbetreuung in den 

Räumen des Gebäudes Hegelstraße 7, vorbehaltlich seiner Anerkennung als Träger der freien Ju-
gendhilfe, ab November 2008 einen Zuschuss der Stadt.  

2. Von den geplanten 33 Plätzen werden 30 in die örtliche Bedarfsplanung aufgenommen. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verein einen Vertrag über die Förderung anerkannter 

Träger der freien Jugendhilfe nach § 8 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) abzuschließen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen HH-Stelle Jahr: 2008 Folgejahre ab 2009 
Investitionskosten:    
Betriebskostenzuschuss 1.4642.700.000 51.227 € 

Finanzierung aus dem Budget 2008 

315.680 € 
Veranschlagung im Haushalt 

 
 
Ziel:  
Schaffung von weiteren Plätzen im Kleinkindbereich für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren und Angebot 
von Betreuung der Kinder zu ungünstigen Betreuungszeiten. 
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Begründung:  
 
1. Anlass  

 
Mit Schreiben vom 02. April 2008 hat der Verein Casa KiTaNa e.V. die Aufnahme seiner 
gleichnamigen Einrichtung in die örtliche Bedarfsplanung beantragt (Anlage 1).  
 
 

2. Sachstand  
 

2.1 Informationen über den Verein: 
Der Verein Casa KiTaNa e.V. (der Name steht für „Kinderbetreuung bei Tag und Nacht“) 
wurde im Herbst 2006 von sieben Vereinsmitgliedern, überwiegend Pädagoginnen, gegrün-
det. Zweck des Vereins ist es, flexible Kinderbetreuung mit individueller Förderung anzubie-
ten, etwa auch in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden (Anlage 2). Die Gemein-
nützigkeit ist vom Finanzamt zuerkannt, der Antrag auf Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe ist beim Landratsamt gestellt.  
 
Die Mitglieder des Vereins haben im Jahr 2007 verschiedene Aktivitäten unternommen, um 
ihrem Vereinszweck näher zu kommen: Informationsstand auf dem Holzmarkt in Tübingen, 
gekoppelt mit einer Umfrage, welchen Betreuungsbedarf Familien in Tübingen haben und 
dem Angebot eines Kinderprogramms. Kontaktaufnahme zur Universitätsstadt Tübingen und 
Mitarbeit im Projekt „Flexible Kurzzeitbetreuung“ der Fachabteilung Kindertagesbetreuung. 
Kontaktaufnahme zur Firma Walter AG wegen einer Kinderbetreuung zu sehr frühen und 
sehr späten Betreuungszeiten. Teilnahme am städtischen Sommerferienprogramm mit diver-
sen Angeboten. Seit Anfang 2008 Beginn der Kooperation mit dem Wohnprojekt Hegelstraße 
7. Seit Mai 2008 wird Eltern für die Zeit, in der sie bei der Sanierung des Hauses mitarbeiten, 
eine Kinderbetreuung angeboten.  
 

2.2 Betreuungsangebot des Vereins  
Der Verein plant, in den um einen Anbau erweiterten Räumen des Gebäudes Hegelstraße 7, 
folgendes Angebot:  
 
- zwei Gruppen mit Ganztagesplätzen für Kinder von 0-3 Jahren,  

insgesamt 20 Plätze.  
- eine altersgemischte Gruppe mit Ganztagesplätzen für Kinder von 0-6 Jahren,  

13 Plätze. 
  

Das Platzangebot umfasst insgesamt 23 Plätze für Kinder von 0-3 Jahren und 10 Plätze für 
Kinder von 3-6 Jahren. Drei Plätze für unter dreijährige Kinder werden der Firma Walter AG 
zur Belegung zur Verfügung gestellt, so dass für den allgemeinen städtischen Bedarf 20 
Plätze für Kinder von 0 – 3 Jahren und 10 Plätze für 3 – 6jährige Kinder angeboten 
werden. Die Betreuungszeiten sind aufgeteilt in eine Kernbetreuungszeit von 7-17 Uhr, zu-
sätzlich sollen Früh- und Spätdienste buchbar sein. Auch ein halbtägiger Besuch – entweder 
am Vormittag oder am Nachmittag – oder ein tageweiser Besuch der Kinder ist möglich. Ein 
Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt wurde gestellt. 
 
Der Verein hat sich und sein Angebot bereits am 7. Dezember 2007 im Trägertreffen vorge-
stellt (siehe Vorlage 1/2008, Seite 6). Damals konnte das Angebot nicht in die laufende Be-
darfsplanung aufgenommen werden, weil es noch Klärungsbedarf zum Standort gab. In der 
Zwischenzeit ist die Standortfrage geklärt:  
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Der Verein wird in die Räume des ehemaligen städtischen Kindergartens in der Hegelstraße 
7 einziehen, die durch Anbau erweitert werden sollen. Der Erwerb der Räumlichkeiten wird 
vom Verein „Hegel 7 e.V.“ über Direktkredite bei der GLS Gemeinschaftsbank eG finanziert.  
 
Die Stadt begrüßt aus Gründen der konzeptionellen Vielfalt, aber auch wegen der finanziel-
len Eigenbeteiligung ein Engagement freigemeinnütziger Träger im Kinderbetreuungsbe-
reich.  
 

2.3 Einschätzung des Bedarfs  
Nach Vorlage 1/2008 fehlen im Bereich der Südstadt, zu der die Einrichtung in der Hegel-
straße zählt, ca. 30 - 36 Kleinkindplätze. Auch wenn im September 2009 die Kindervilla am 
Alexanderpark mit 50 Plätzen eröffnet wird, ist davon auszugehen, dass der Bedarf dadurch 
nicht vollständig abgedeckt wird, da das Platzangebot dieser Einrichtung teilweise auch  
Nachfragen aus der Gesamtstadt abdecken wird und außerdem die Nachfrage nach Klein-
kindplätzen noch weiter steigt. Da insbesondere Ganztagesplätze für 0-3jährige fehlen, 
kommt das Angebot diesem Bedarf entgegen. Hervorzuheben ist weiter, dass der Verein 
auch Plätze für Kinder unter einem Jahr anbieten wird, von denen es in Tübingen bisher nur  
40 Plätze in Kleinkindgruppen gibt.  
 
Schwieriger ist abzuschätzen, wie sich das Angebot von Casa KiTaNa auf die am Alexander-
park ebenfalls geplante städtische Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten auswirkt. Da uns da-
zu Erfahrungen fehlen, wie hoch der Bedarf ist, kann es schlimmstenfalls passieren, dass die 
Gruppe am Alexanderpark eher konventionelle Öffnungszeiten hat. Eher aber ist anzuneh-
men, dass durch die Arbeit von Casa KiTaNa die Nachfrage bereits besser erkennbar ist.  
 
Was den Bedarf für Ganztagesplätze für 3-6jährige Kinder anbelangt, so ist hier nach dem 
jüngsten Abgleich der Anmeldungen im Frühjahr ein Defizit von ca. 70 Plätzen zu vermerken. 
Das Angebot von 10 Plätzen für 3-6jährige ist deshalb zu begrüßen.  
 
Wie in Vorlage 1b/2008 dargestellt, hat sich das Defizit bei den Kleinkindplätzen im Ganzta-
gesbereich bis zum Frühjahr weiter erhöht und liegt nun bei 150 Plätzen. Dieses Defizit re-
duziert sich durch das Angebot des Vereins um 20 Plätze.  
 
Das Platzangebot des Trägers ist in Vorlage 1b/2008 bereits eingerechnet.  
 

2.4 Bauliche Rahmenbedingungen 
Die Planung des Vereins sieht vor, das Platzangebot der früheren städtischen Kinderta-
geseinrichtung durch einen Erweiterungsbau zu erhöhen. Die Baugenehmigung für den Er-
weiterungsbau liegt noch nicht vor, so dass die Realisierung der Baumaßnahme noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird.  
 
Der Verein plant die Inbetriebnahme der Einrichtung ab November 2008.  
 

2.5 Bezuschussung 
Der Verein Casa KiTaNa e.V. ist nach Auffassung der Verwaltung als Träger ohne eigene Fi-
nanzkraft zu behandeln, der kein eigenes Vermögen besitzt. Die in der Hegelstraße 7 ge-
nutzten Räume werden vom Hausverein Hegel 7 e.V. angemietet.  
 
Die im Rahmen des Kommunalisierungsprojektes (Vorlage 257/2004) vereinbarten Verträge 
sehen vor, dass Träger ohne eigene Finanzkraft auf der Grundlage einer pauschalierten Ana-
logrechnung auf der Basis eines einheitlichen Bemessungsmaßstabes für das Personal (1,75 
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Fachkräfte bezogen auf 30 Stunden Wochenöffnungszeit) mit 94,3 % auf den Abmangel be-
zuschusst werden.  
 
Die Firma Walter AG kauft sich mit maximal drei Plätzen für unter dreijährige Kinder zur Be-
legung mit Kindern von Betriebsangehörigen in der Kindertageseinrichtung ein. Diese Plätze 
stehen dem allgemeinen örtlichen Bedarf nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund werden die 
für diese Plätze anteilig anfallenden Zuschusskosten bei der Bezuschussung abgezogen. 
 

2.6 Inanspruchnahme des zeitlichen Angebotes 
Bisher fehlen Erfahrungen darüber, wie die buchbaren Früh- und Spätbetreuungsbausteine 
angenommen werden. Um sowohl für den Verein als auch für die Stadtverwaltung Planungs-
sicherheit herzustellen, wurde mit dem Verein vereinbart, dass zunächst für die drei Gruppen 
von einem Personalschlüssel für eine ganztägige Betreuung von 7-17 Uhr als Berechnungs-
grundlage des Zuschusses ausgegangen wird. Mit dem Verein wird vereinbart, dass er am 
Ende des Kindergartenjahres 2008/09 der Stadtverwaltung einen Nachweis darüber vorlegt, 
wie sich die tatsächliche Belegung über die Woche verteilt dargestellt hat. Danach wird fest-
gelegt werden, wie die zukünftigen Öffnungszeiten gestaltet werden sollen und wie die end-
gültige Bezuschussung aussehen wird.  
 
 

3. Lösungsvarianten  
 

3.1 Das Angebot des Vereins wird in die örtliche Bedarfsplanung aufgenommen und der Verein 
nach den üblichen Vertragsbedingungen für freigemeinnützige Träger ohne eigene Finanz-
kraft bezuschusst. Für die Plätze, die die Firma Walter AG belegt, wird der städtische Zu-
schuss anteilig gekürzt. Nach dem Ablauf des Kindergartenjahres 2008/2009 legt der Verein 
der Stadtverwaltung einen Nachweis vor, wie sich die tatsächliche Belegung der Einrichtung 
über die Woche verteilt dargestellt hat. Danach wird die endgültige Bezuschussung festge-
legt. 
 

3.2 Der Antrag des Vereins wird abgelehnt. Das Defizit an Kleinkindplätzen bleibt dann zunächst 
unvermindert erhalten.  
 
 

4. Vorschlag der Verwaltung  
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Angebot des Trägers mit 30 Plätzen in die örtliche Bedarfs-
planung aufzunehmen und den Träger bereits ab 01.11.2008 zu bezuschussen.  
 
 

5. Finanzielle Auswirkungen  
 

5.1 Investitionskosten 
Zunächst ist anzumerken, dass die gesamte Baumaßnahme ohne städtische Zuschüsse fi-
nanziert wird. Bauträger ist der Verein „Hegel 7 e.V. “, der die Investition über Direktkredite 
bei der „GLS Gemeinschaftsbank eG“ tätigen kann.  
 

5.2 Laufende Betriebskosten 
 
Die Bezuschussung des Vereins Casa KiTaNa e. V. hat folgende finanzielle Auswirkungen: 
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Für den Zeitraum November 2008 – Dezember 2008:  
 
Personalkosten:   58.300 € 
Sachkosten    17.815 €  
Betriebsausgaben   76.115 €  
 
Einnahmen:  
Elternbeiträge     7.700 € 
Zuschuss des Landes    4.460 €  
Verpflegung     4.200 €  
     16.360 €  
 
Differenz/Abmangel   59.755 €  
Städt. Zuschuss 94,3 %  56.350 €  
Abzüglich Zuschuss für drei Plätze   5.123 € 
Zuschuss der Stadt    51.227 €   
 
 
Für das Jahr 2009  
  
Personalkosten   349.800 €  
Sachkosten    116.600 €  
Betriebsausgaben   466.400 €  
 
Einnahmen:  
Elternbeiträge       46.200 €  
Verpflegung      25.200 €  
Zuschüsse des Landes     26.760 €  
       98.160 €  
 
Differenz/Abmangel   368.240 € 
Städt. Zuschuss 94,3 %  347.250 €  
Abzüglich Zuschuss für drei Plätze   31.568 €  
Zuschuss der Stadt    315.682 € 
 
Da der Bund ab 2009 Zuschüsse zu den Betriebkosten gewährt, die höher sein werden, als 
die derzeitigen Landeszuschüsse, werden sich dadurch die Einnahmen des Trägers erhöhen. 
Dies senkt den Abmangel des Trägers und der städtische Zuschuss wird ab 2009 geringer 
ausfallen.  
 
Der Zuschuss für 2008 ist im Haushaltsplan 2008 nicht enthalten. Die Verwaltung schlägt 
vor, den Betrag von 51.227 € über Mehreinnahmen des Budgets zu finanzieren. Nach einer 
jetzt möglichen Abfrage im SAP-Finanzwesen zu den Einkommensstufen kann die Stadt hier 
mit Mehreinnahmen von rund 190.000 € im Jahr 2008 rechnen, weil sich mehr Familien in 
den höheren Einkommensstufen befinden.  
 
Die Mittel für das Jahr 2009 wird die Verwaltung mit dem Haushaltsplan 2009 beantragen.  
 

6. Anlagen:  
Anlage 1: Antrag des Vereins Casa KiTaNa e. V. mit pädagogischer Konzeption 
Anlage 2: Satzung des Vereins 

























Anlage 2 zu Vorlage 218/2008 
Satzung 

 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Casa KiTaNa“ e.V.  
 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Tübingen und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
Zweck des Vereins ist die flexible Kinderbetreuung mit individueller Förderung. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

 
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwandt werden. 

 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

5. Vereinsmitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins die eingezahlten Beträge nicht zurück, soweit es sich nicht um verauslagte Beträge 
handelt. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 
 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Zweck des Vereins 
fördert und unterstützt. 

 
2. Über Aufnahme von natürlichen und juristischen Personen entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand 
zu richten. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. 

 
3. Die Mitgliederversammlung beschließt über Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. 

 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet, 
a) durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand 
b) bei einer natürlichen Person durch Tod, bei einer juristischen Person durch den Verlust 

der Rechtsfähigkeit 
c) durch Ausschluss aus wichtigem Grund. 

 
2. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er erfolgt schriftlich 

gegenüber dem Vorstand. 
 

3. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann mit Zweidrittelmehrheit von der Mitgliederversammlung 
ausgesprochen werden, wenn das Mitglied gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu äußern. 

 
 
 
 



 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. 
 

2. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen schriftlich einberufen unter Angabe der 
Tagesordnung. Sie ist auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitlieder zu berufen. 

3. Das Protokoll wird vom Vorstand unterzeichnet. 
 

4. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Grundsätze der Tätigkeit des Vereins. Sie ist 
beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend ist. 

 
5. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit. 

 
§ 8 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern: 
Erstem Vorsitzenden, Zweitem Vorsitzenden, Kassierer und Schriftführer. 

 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit gewählt. 

 
3. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

Wiederwahl ist möglich. 
 

4. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 
 

5. Jedes Vorstandsmitglied ist allein für den Verein vertretungsberechtigt. 
 

6. Der Vorstand lädt schriftlich vier Wochen im Voraus mindestens einmal im Jahr zur 
Mitgliederversammlung ein. 

 
§ 9 Satzungsänderung und Vereinsauflösung 
 

1. Die Mitgliederversammlung kann mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der erschienenen 
Mitglieder eine Satzungsänderung durchführen oder den Verein als aufgelöst erklären. 

 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, ist das Vermögen zu 

steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
§ 10 Inkrafttreten der Satzung 
 
 
 
Die Satzung tritt am 28.10.2006 in Kraft. 


